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Das Bundesministerium für soziale Verwaltung beehrt sich, 

in der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundes­

gesetzes mit dem das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen -""' • .,.'!. 

aufgehoben wird, samt Erläuterungen (Anlage 1) sowie die 

Novellen zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (Anlage 2) , 

zu den versor�ungsgesetzen (Anlag�) und zu den S�ial-
-

versicherungsgesetzen (Anlagen 4 bis 6) zur gefälligen 

Kenntnisnahme zu übermitteln. Als Frist für die Abgabe 

der Stellungnahme wurde der 29. August 1983 gesetzt. 

Anlagen 

Für den Bundesminister: 

M a r t  i n e k 

Rlr.hffikeft r��'�""u: 
, 

DVR: 0017001 u. 0017019 
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Anlage 1 zu Zl. 30. 405/51- V/l!1983 

11. Juli 1983 

E N T W U R F 

============== 

Bundesgesetz vom . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . • . . • . . .  1983, 

mit dem das Bundesgesetz vom 21. September 1951, 

BGB1. Nr. 229, über Wohnungsbeihilfen aufgehoben wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(1) Das Rundesgesetz vom 21. September 1951, 

BGB1. Nr. 229, über Wohnungsbeihilfen, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGB1. Nr. 163/1956, 

292/1957, 90/1960, 305/1960, 120/1961, 320/1961, 

28/1970, 414/1970, 313/1971, 475/1971, 27/1973, 
, , 

96/1974, 795/1974, 289/1976, 113/1977, 82/1978, 

77/1979, 450/1980, 585/1980, 588/1981 und 647/1982 

tritt, unbeschadet des Art. 11 Abs. 2 und 3, 

außer Kraft. 

(2) Mit dem Außerkrafttreten des im Abs. 1 be­

zeichneten Bundesgesetzes erlöschen sowohl 

Ansprüche auf Gewährung als auch Verpflichtungen 

zur Leistung von Wohnungsbeihilfen nach dem 

im Abs. 1 bezeichneten Bundesgesetz. 
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Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Das im Art l Abs. 1 genannte Bundesgesetz ist weiter 

anzuwenden 

1. für Ver ahren zur Feststellung der Anspruchs­

berecht gung und Leistungsverpflichtung der vor 

dem 1. änner 1984 gebührenden Wohnungsbeihilfen; 

2. bei Ein ebung, Verrechnung und Auf teilung des 

vor dem 1. Jänner 1984 fällig werdenden besonderen 

Beitrag,s nach § 12 Abs. 1 bis zum Ende der im 

§ 68 Ab • 1 des Allgemeinen Sozial versicherungs­

gesetze , BGB1. Nr. 189/1955, festgesetzten Ver­

jährung frist, sofern in den Abs. 2 bis 4 nicht 

anderes bestimmt ist. 

(2) Auf bis zu 30. Juni 1984 festgestellte Beiträge ist 

§ 12 Abs. des im Art. l Abs. 1 genannten Bundes­

gesetzes n ch Maßgabe folgender Änderungen anzuwenden: 

1. Im er Satz sind die Worte "im Bundesvoran-

schlag ieses Jahres" durch die Worte "im Bundesvor­

des Jahres 1983 " zu ersetzen. 

2. etzte Satz hat zu entfallen. 

(3) m 30. Juni 1984 festgestellten Beiträge ver-

bleiben de Krankenversicherungsträgern. 

(4) Aufwendungen der Sozialversicherungsträger zur Bedeckung 

von Ansprüchen auf Wohnungsbeihilfe für vor dem 1. Jänner 

1984 gelegene Zeiträume, die nach dem 29. Februar 1984 

anfallen, sind aus Mitteln der Sozialversicherung zu be­

streiten. 
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Artikel 111 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1984 

in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 

betraut 

1. hinsichtlich des Art. I, 

a ) soweit damit § 11 Abs. 1 des im Art. I Abs. 1 

bezeichneten Bundesgesetzes aufgehoben wird, 

der Bundesminister für Finanzen; 

b ) soweit damit § 11 Abs. 2 des im Art. I Abs. 1 

bezeichneten Bundesgesetzes aufgehoben wird, 

hinsichtlich der gerichtlichen Vollstreckung 

der Bundesminister für Justiz, hinsichtlich 

der finanzbehördlichen Vollstreckung der 

Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich 

der sonstigen Vollstreckung der Bundeskanzler; 

c) im übrigen der Bundesminister für 

soziale Verwaltung; 

2. hinsichtlich des Art. 11 der Bundesminister 

für soziale Verwaltung. 
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V o r  b 1 a t t 

Problem 

Umwidmung der auf die spezifischen Bedingungen der Nach­

kriegszeit abgestimmten Wohnungsbeihilfe von monat-

lich 30 Schilling zur Erleichterung der Finanzierung 

sozialer Leistungen 

Problemlösung 

- Aufhebung des Bundesgesetzes vom 21. September 195 1 , 

BGB1. Nr. 229, über die Wohnungsbeihilfen zum Jahres­

ende 1983 

- Schaffung entsprechender Übergangsregelungen zur Ab­

wicklung der bis zum Zeitpunkt des Außerkraft,tretens 

fällig werdenden Ansprüche und Leistungen 

- Schaffung notwendiger Begleitmaßnahmen für Bezieher 

niedriger Einkommen durch entsprechende Änderungen der 

Sozialversicherungsgesetze und der Versorgungsgeset ze 

Alternativen 

Keine 

Kosten 

Durch die vorgesehene Regelung erwachsen dem Bund keine 

Kosten, vielmehr ergeben sich durch den Wegfall der 

Wohnungsbeihilfen für Bundesbedienstete Einsparungen 
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E R L Ä U T E R U N  G E N  
========================== 

Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll die Grundlage für die 

in der Regierungserklärung vom 31. Mai 1983 enthaltene 

Zielsetzung der "Umwidmung der auf die spezifischen Be­

dingungen der Nachkriegszeit abgestimmten Wohnungsbei­

hilfe von monatlich 30 Schilling zur Erleichterung der 

Finanzierung sozialer Leistungen" bilden. Er enthält 

daher in Art. I die Aufhebung des Bundesgesetzes über 

die Wohnungsbeihilfe und in Art. 11 die notwendigen 

Übergangsregelungen zur Abwicklung der bis zum Zeit­

punkt des Außerkrafttretens des genannten Gesetzes 

fällig werdenden Ansprüche und Leistungen. Das Bundes­

gesetz über die Wohnungsbeihilfe soll mit 31. Dezember 

1983 außer Kraft treten. 

Die Umschichtung der bisher für Wohnungsbeihilfen be­

stimmten Mittel zur Pensionsversicherung der Unselb­

ständigen soll durch die gleichzeitig versendeten 

Novellen zu den Sozialversicherungsgesetzen erfolgen. 

Die notwendigen Begleitmaßnahmen für Bezieher niedriger 

Einkommen sollen sowohl durch entsprechende Änderungen 

der Sozialversicherungsgesetze als auch der Versorgungs­

gesetze getroffen werden. 

Das Bundesgesetz vom 21. September 1951, BGB1. Nr. 229, 

über Wohnungsbeihilfen geht auf einen am 11. Juli 195 1 

gestellten Antrag betreffend die Einführung einer 

Wohnungsbeihilfe (77/A) zurück. Dieser Antrag wurde 

- 2 -
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im Zusammenhang it Anträgen zur Änderung des Mietenge­

setzes und des W hnungseigentumsgesetzes behandelt. 

Nach den Ausführ ngen im Ausschußbericht sollte der 

Gesetzentwurf üb r die Wohnungsbeihilfen die Gemein­

schaft verpflich en, "den Lohn- und Gehaltsempfängern 

sowie den n die Bestreitung des erhöhten Miet­

aufwandes durch ine Beihilfe zu erleichtern. Selbst-

verständlich es sich dabei nur um eine Beihilfe 

und nicht um Bestreitung des gesamten Mietaufwandes 

hande In 0 "  nungsbe ihi 1 fe wurde damal s mi t einem 

Betrag festgeset t, "welcher dem durchschnittlichen 

Friedensmietzins für eine Zimmer- Küchen-Wohnung in 

Wien von 30 Kronen, jetzt 30 S, entspricht." Weiters 

wurde ausgeführt, daß die Wohnungsbeihi Ife "ihrem Wesen 

nach als allgemeine Einführung Sonderwünsche nicht 

berücksichtigen kann, ohne neue Ungerechtigkeiten zu 

schaffen. Sie untermauert das bisher nur moralisch 

anerkannte Recht der LOhn-, Gehalts- und Renten­

empfänger auf ein menschenwürdiges Heim nunmehr durch 

einen gesetzlic en Rechtsanspruch auf eine Leistung 

des Arbeitgeber für den Wohnungsaufwand seiner 

Arbeiter. " (Vgl. Ausschußbericht 441 der Beil. zu den 

Steno Prot. d. R, VI. GP, S. 2) . 

In der Folge wu den wiederholt Versuche unternommen, die auf 

die spezifische Bedingungen der Nachkriegszeit abge­

stimmte Regelun abzulösen. So hat der Nationalrat am 

2. Feber 1977 e"ne Entschließung nachstehenden Wort-

lauts gefaß t: 

"Der Bundesmini ter für soziale Verwaltung wird ersucht, 

im Sinne einer instimmigen Entschließung des National-

- 3 -
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rates vom Dezember 1970 Vorschläge zu unterbreiten, die 

ein Auslaufen des Wohnungsbeihilfengesetzes bei gleich­

zeitigem Ersatz für die entfallenden Wohnungsbeihilfen 

zum Inhalt haben. " (Siehe Steno Prot. d. NR, 47. Sitzung 

XIV. GP, S. 4525). 

Den Bemühungen zur Abschaffung der Wohnungsbeihilfe war 

u. a. auch deshalb der Erfolg versagt, da ein voll­

ständiger Ersatz für die entfallenden Wohnungsbeihilfen 

komplizierte rechtliche Konstruktionen erfordert, die 

aber dennoch nicht zu einer befriedigenden Lösung führen 

können. 

In der Regierungserklärung hat sich die Bundesregierung 

nunmehr zu einem klaren Schritt entschlossen: voll­

ständige Aufhebung des Wohnungsbeihilfengesetzes und damit 

verbunden Wegfall der 30 S Wohnungsbeihilfe, wobei jedoch 

für die Bezieher von Ausgleichszulagen und ähn-

licher Leistungen eine Abgeltung vorzusehen ist. 

Ein solcher Schritt scheint im Hinblick auf die Ein­

kommensentwicklung seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

über die Wohnungsbeihilfen und die Entwicklung des 

Wohnungsaufwandes im Vergleich zu der gleichgebliebenen 

Höhe der Wohnungsbeihilfe gerechtfertigt. Überdies 

wurden durch die Einführung der Mietzinsbeihilfen der 

Länder den geänderten Verhältnissen entsprechende 

Regelungen getroffen, wobei die jeweilige Situation 

des Beihilfenempfängers für die Höhe der Mietzinsbei­

hilfe entscheidend ist. Die durch den Wegfall der 

Wohnungsbeihilfe frei werdenden Mittel sollen für Zwecke 

der Pensionsversicherung der Unselbständigen umge­

widmet werden. 

- 4 -
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Die Zuständigk it des Bundes zur Aufhebung des Wohnungs­

beihilfengeset es und zur Schaffung der Übergangs­

bestimmungen g ündet sich auf die Verfassungsbestimmung 

des Art. I des Bundesgesetzes vom 18. Juli 1956, BGB1. 

Nr. 163, womit das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen 

geändert wird. Die Aufhebung dieser, nach Verabschiedung 

des vorliegen en Gesetzentwurfes gegenstandslos ge­

wordenen Verf ssungsbestimmung bleibt einer späteren 

Rechtsbereini ung vorbehalten. 

Durch den vor iegenden Gesetzentwurf entstehen dem 

Bund keine zu ätzlichen Kosten und kein verme hrter 

Personalaufw d. Vielmehr ergeben sich durch den Weg­

fall der Wohn ngsbeihilfen für Bundesbedienstete Ein-

sparungen. 

- 5 -
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Besonderer Teil 

Zu Artikel I 

Zu Abs. 1 und Art. 111 Abs. 1: 

Entsprechend der im Allgemeinen Teil angeführten Ziel­

setzung soll das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen 

mit Ablauf des 31. Dezember 1983 und Wirksamwerden dieses 

Bundesgesetzes am 1. Jänner 1984 außer Kraft treten. 

Dieser Termin scheint aus verwaltungstechnischen und 

budgetären Gründen zweckmäßig. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestlmmung dient der KlarsteIlung. Über den 

31. Dezember 1983 hinaus sind keine Wohnungsbeihilfen 

mehr zu leisten. Frühere Entscheidungen ( Be-

scheide und Urteile ) über die Zuerkennung von Wohnungs­

beihilfen werden, sofern es sich um Ansprüche auf 

Wohnungsbeihilfen handelt, nach dem 1. Jänner 1984 

gegenstandlos. 

Zu Artikel 11 

Zu Abs. 1: 

Z 1 soll die Rechtsgrundlage für die Durchführung der 

nach dem 31. Dezember 1983 noch abzuführenden Verfahren 

bezüglich des Anspruches auf bzw. der Leistung von 

Wohnungsbeihilfe für Zeiträume vor dem 1. Jänner 1984 

bilden. 

- 6 -
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Z 2: Die bis z r Aufhebung des im Art. l Abs. 1 be­

zeichneten Bun esgesetzes fälligen Beiträge sollen auch 

noch innerhalb der im ASVG festgesetzten Verjährungsfrist 

eingebracht un nach dem bis zur Aufhebung geltenden 

Schlüssel (§ 1 Abs. 2 und 3 des Wohnungsbeihilfengesetzes) 

verrechnet und aufgeteilt werden können. 

Zu Abs. 2 und 

Zufolge des WOhnungsbeihilfengesetzes sind 

für das Finanz ·ahr 1984 im Bundesvoranschlag 

dieses Jahres eine Ausgaben für Wohnungsbeihilfen mehr 

vorgesehen. Di Verteilung noch eingehender Einnahmen 

hat daher h dem Verteilerschlüssel des Jahres 1983 

zu erfolgen. 

Nach den bishe igen Erfahrungen bei der Einbringung 

der Beiträge i t ein Großteil der bis zum Beitrags­

zeitraum Dezem er 1983 fälligen Beiträge bereits Mitte 

des Folgejahre feststellbar. Der Verwaltungsverein­

fachung entspr· cht es, für später festgestellte Bei­

träge die bish rige Verrechnungsmodalität nicht mehr 

aufrecht alten. 

Alle bis zum 3 . Juni 1984 festgestellten Beiträge sind 

daher von den ersicherungsträgern im Sinne des § 12 Abs. 2 

Wohnungsbeihil engesetz wie bisher an das Bundesministerium 
für soziale Ve waltung abzuführen und nach dem im § 12 

Abs. 3 enthalt nen Schlüssel aufzuteilen. 

Nach dem 30. J ni 1984 festgestellte Beiträge sollen 

den Krankenver icherungsträgern verbleiben. 

- 7 -
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Zu Abs. 4: 

Der hier vorgesehene Zeitpunkt wurde deshalb gewählt, 

weil nach den Rechnungsvorschriften Aufwendungen für 

das Kalenderjahr 1983, die nach dem 29. Februar 1984 

getätigt werden, dem Gesch�ftsjahr 1984 zuzuordnen sind. 

Zu Artikel 111 

Zu Abs. 2: 

Die Gestaltung der Vollzugsklausel erfolgt entsprechend 

der Vollzugsklausel des aufgehobenen Wohnungsbeihilfen­

gesetzes. 
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Anlage 2 zu Zl. 30. 405/51- V/1/1983 

E n t w u r f 

Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . .  1983, mit dem das Arbeits-

losenversicherungsgesetz 1977 (AIVG) geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zu­

letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 61/1983 

(Art. II) , wird wie folgt geändert: 

1. a) Im § 21 Abs. 3 haben die Worte " einschließlich der 

Wohnungsbeihilfe von S 30 monatlich" zu entfallen. 

b) Im § 21 Abs. 4 haben die Worte " einer Wohnungsbei­

hilfe von" zu entfallen. 

2. Im § 27 Abs. 1, 2 u. 3 hat jeweils der Ausdruck " (ein­

schließlich 30 S Wohnungsbeihilfe) " zu entfallen. 

3. a) Im § 60 Abs. 2 ist am Ende der lit. e der Beistrich 

durch einen Punkt zu ersetzen. 

b) § 60 Abs. 2 lit. f hat zu entfallen. 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun­

desminister für soziale Verwaltung betraut. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n 

Im Hinblick auf das Gesetz, mit dem die Wohnungs� 

beihilfe ab 1. 1. 1984 aufgehoben wird,� sind 

auch Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 

erforderlich. 

Die Bundeskompetenz leitet sich aus Art.l0 Abs.1 Z.ll 

B- VG, "Sozial ver s i_ cherungswesen", t3 b. 

Da die Wohnungsbeihilfe in den Leistungssätzen in der Ar­

beitslosenversicherung bereits seit 1.7.1976 (Bundesgesetz 

RGB1.Nr. 289/1976) eingebaut ist, wurde lediglich ihre 

Zitierung an den entsprechenden Stellen gestrichen. 
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Anlage 2 a zu Zl. 30. 405!51- V!1!1983 

E n t w u r f 

Bundesgesetz vom • • . • • .  1 983 mit dem das Sonderunterstützungs­

gesetz ( SUG ) geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBl .Nr.642/1973, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl .Nr. 109/1979 (Artikel I I I), 

wird wie folgt geändert: 

Im § 5 Abs. 6 haben d ie \�orte " und Wohnungs be i hi lfe "  zu en t­

fallen. 

Artikel I I  

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

minister für soziale Verwaltung betraut. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n 

Im Hinblick auf das Gesetz, mit dem die Wohnungs­

beihilfe ab 1. 1. 1984 aufgehoben wird, ist auch 

eine Änderung im Sonderunterstützungsgesetz erforderlich. 

Die, Bundeskompetenz leitet sich aus Art.10 Abs.1 Z.ll B-VG, 

"Sozialversicherungswesen" ,ab. 

Die Höhe der Sonderunterstützung gemäß § 5 Abs.1-5 richtet 

sich nach der fiktiven Höhe der Pension. Durch die Änderung 

erfolgt eine Anpassung an die im ASVG, GSVG und B-SVG vorge­

sehene Regelung hinsichtlich der Wohnungs beihilfe bei den 

Pensionen. 
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Anlage 3 ruZl. 30. 405/51-V/l/1983 

Bundesgesetz vom mit dem das 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Heeresversor­

gungsgesetz, das Opferfürsorgegesetz und das Bundes­

gesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer 

von Verbrechen geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGB1. Nr. 152, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 

594/1981, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 hat zu lauten: 

" (2) Die Zusatzrente beträgt monatlich 1927 S. 
Sie ist - abgesehen von den in den Abs. 4 und 5 ent-

haltenen Regelungen - auf Antrag und nur insoweit zu 

zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) des 

Schwerbeschädigten ohne Berücksichtigung der Grund­

rente und einer allfälligen Schwerstbeschädigten­

zulage die Höhe der ihm bei Erwerbsunfähigkeit zu­

stehenden Beschädigtenrente (Grundrente und Zusatz­

rente, jedoch ohne Berücksichtigung der Erhöhungen 

nach Abs. 3 und § 11 Abs. 2 und 3) nicht erreicht. 

Diese Grenze erhöht sich, falls Familienzulagen (§ § 

16, 17) gebühren, um einen Betrag von je 292 S. " 
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2. § 12 A s. 6 hat zu lauten: 

"(6) An d'e Stelle der im Abs. 2 angeführten Be­

träge treten it Wirkung vom 1. Jänner 1985 und an 

die Stelle de im Abs. 3 angeführten Betrages mit Wir­

kung vom 1. J' ner 1983 und in der Folge mit Wirkung 

vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht­

nahme auf § 6 vervielfachten Beträge. " 

3. § 42 A s. 3 und 4 haben zu lauten: 

" (3) Die egen Selbsterhaltungsunfähigkeit ge­

mäß § 41 Abs. 1 über das vollendete 18. Lebensjahr 

geleistete Wa senrente und die Doppelwaisenrente sind 

insoweit zu e höhen, als das monatliche Einkommen 

(§ 13) 

2106 S 

fach verwaisten Waisen den Betrag von 

Doppelwaisen den Betrag von 3314 S 

nicht erreich . 

(4) An d e Stelle der im Abs. 1 angeführten Be­

träge treten it Wirkung vom 1. Jänner 1981 und an 

die Stelle de im Abs. 3 angeführten Beträge mit Wir­

kung vom 1. J' ner 1985 und in der Folge mit Wirkung 

vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht­

nahme auf § 6 vervielfachten Beträge. " 

4. § 46 A s. 1 und 2 haben zu lauten: 

"(1) Die Elternteilrente beträgt monatlich 

1064 S und di Elternpaarrente monatlich 1950 S. 

• 
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Diese Beträge sind um ein Fünftel zu erhöhen, wenn 

die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kinder oder das ein­

zige Kind durch eine Dienstbeschädigung verloren ha­

ben. Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod 

Anspruch auf die Beschädigtenrente für Erwerbsun­

fähige oder auf eine Pflegezulage hatten, ist der An­

spruch auf Erhöhung der Elternrente auch dann gewahrt, 

wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 

war. 

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur insoweit 

zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der 

Eltern den Betrag von 4861 S bei Elternteilen und von 

5796 S bei Elternpaaren nicht erreicht. Diese Ein­

kommensgrenzen erhöhen sich auf 4989 S und 6051 S, 

wenn die Eltern zwei oder mehr Kinder oder das ein­

zige Kind durch eine Dienstbeschädigung verloren ha­

ben. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß. "  

5. § 46 Abs. 5 hat zu lauten: 

" (5) An die Stelle der in den Abs. 1 und 2 ange­

führten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 

1985 und an die Stelle der im Abs. 3 angeführten Be-

träge mit Wirkung vom 1. Jänner 1976 und in 

der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 

die unter Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Beträge. " 

6. § 54a Abs. 3 hat zu entfallen. 
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7. § 63 Abs. 4 hat zu lauten: 

" ( 4 ) Die Be timmungen der Abs. 2 und 3 finden auf 

die in den § §  1 , 12, 14, 16, 20, 42, 46 Abs. 1 bis 3, 

46b, 56, 74 un im Abschnitt VII der Anlage zu § 32 

angeführten Bet äge mit der Einschränkung Anwendung, 

daß die in den § 14 und 46b angeführten Beträge der 

mit Wirksamkeit 1; Jänner 1973, die im § 46 Abs. 3 

angeführten Bet äge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 

1976, die in de § §  16, 74 und im Abschnitt VII der 

Anlage zu § 32 ngeführten Beträge der mit Wirksamkeit 

vom 1. Jänner 1 78, die in den § §  11, 42 Abs. 1 und 

56 angeführten eträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jän­

ner 1981, die i den § §  12 Abs. 3 und 20 angeführten 

Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1983 und die 

in den § §  2, 42'Abs. 3 und 46 Abs. 1 und 2 an-

geführten der mit Wirksamkei,t vom 1. Jänner 

1985 vorzunehme den Anpassung zugrunde zu legen sind. " 

8. § 63 Abs 7 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Das gleich gilt für die nach § 11 Abs. 1, § 11a 

Abs. 4 und § 35 Abs. 2 errechneten und gerundeten Be­

träge. " 

ARTIKEL 11 

Das Heeresverso gungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, zu­

letzt geändert urch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 226/ 

1980, wird wie olgt geändert: 

§ 59 Abs. 3 hat zu entfallen. 
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ARTIKEL 111 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 650/1982, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 11 Abs. 5 hat zu lauten: 

" (5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbescheinigung 

auf die Dauer und in dem Ausmaß zu leisten, als deren 

Einkommen die Höhe der Unterhaltsrente nicht erreicht. 

Die Unterhaltsrente beträgt monatlich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer . . . . . . . . . . . . .  6579 S, 

b) anspruchsberechtigte Hinterbliebene . . . .  5781 S, 

c) anspruchsberechtigte Opfer, die ver­

heiratet sind oder in Lebensgemein-

schaft leben . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  8283 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) Anspruch auf 

Unterhaltsrente, gebührt Unterhaltsrente nach lit. c 

nur einem Ehegatten (Lebensgefährten) . An die Stelle 

der angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jän­

ner 1985 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner 

eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf die Be­

stimmungen des § 11a vervielfachten Beträge. " 

2. § 11a Abs. 2 hat zu lauten: 

" ( 2) Die Anpassung ist in der Weise vorzunehmen, 

daß der im § 6 Z 5 angeführte Betrag mit Wirkung vom 

1 .  Jänner 1 982, der im § 11 Abs. 2 angeführte Betrag 
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mit Wirkung vom 1. Jänner 1984, die im § 11 Abs. 5 

angeführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1985 

und die im § 12a Abs. 1 angeführten Beträge mit Wir­

kung vom 1. J. ner 1978 mit dem jeweiligen Anpassungs­

faktor (Abs. ) zu vervielfachen und sodann auf volle 

Schillingbetr· ge zu runden sind. Mit Wirkung vom 1. 

Jänner der fo genden Jahre ist der Vervielfachung der 

für das jewei s vorangegangene Jahr ermittelte Betrag 

zugrunde.zu I 

ARTIKEL IV 

Das Bundesges tz über die Gewährung von Hilfeleistungen 

an Opfer von erbrechen, BGBI . Nr. 288/1972, zuletzt 

geändert durc das Bundesgesetz BGBI . Nr. 620/1977, 

wird wie folg geändert: 

Im § 3 Ab . 2 zweiter Satz hat der Ausdruck 

"Wohnungsbeih lfen nach dem Bundesgesetz vom 21. Sep­

tember 1951, GBI . Nr. 229, " zu entfallen. 

ARTIKEL V 

(1) Diese Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 

in Kraft. 

Bundesgesetze 

machung folge 

en auf Grund der Bestimmungen dieses 

bereits von dem seiner Kund­

an erlassen werden. 

(3) Mit d r Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

ist der Bunde minister für soziale Verwaltung betraut. 
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VORBLATT 

Bundesgesetz vorn . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .  , mit dem das 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Heeresversorgungs­

gesetz, das Opferfürsorgegesetz und das Bundesgesetz über 

die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

geändert werden 

1. Problem 

Durch die Aufhebung des Wohnungsbeihilfengesetzes würde 

auch allen jenen Versorgungsberechtigten nach dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresver­

sorgungsgesetz und dem Opferfürsorgegesetz die Wohnungs­

beihilfe entzogen, die ihren Lebensunterhalt ausschließ­

lich oder überwiegend aus den Versorgungsgebühren be­

streiten müssen. 

2. Ziel 

Den angeführten Versorgungsberechtigten soll der Ent­

fall der Wohnungsbeihilfe ebenso wie den Beziehern von 

Ausgleichszulagen aus der Sozialversicherung abgegolten 

werden. 

3. Inhalt 

a) Erhöhung der maßgebenden Versorgungsleistungen nach 

dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeres­

versorgungsgesetz und dem Opferfürsorgegesetz um 30 S 

monatlich. 

b) Redaktionelle Anpassungen. 

4. Alternativen 

Keine 

5. Kosten 

26 Millionen Schilling im Jahre 1984. 
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ERLÄUTERUNGEN 

ALLGEMEINER TEIL 

Nach dem gleichzeitig zur Begutachtung versendeten 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 

über Wohnungsbeihilfen vom 21. September 1951, BGBl . 

Nr. 229, aufgehoben wird, soll der Anspruch auf die 

Wohnungsbeihilfe mit Wirkung vom 1. Jänner 1984 ent­

fallen. Durch diese Maßnahme würden auch Versorgungs­

berechtigte nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) 

1957, dem Heeresversorgungsgesetz (HVG) und dem Opfer­

fürsorgegesetz (OFG) betroffen sein, weil die Vorschriften 

des Wohnungsbeihilfengesetzes den Empfängern bestimmter 

laufender Geldleistungen aus der Kriegsopferversorgung, 

Heeresversorgung und Opferfürsorge einen Anspruch auf 

die Wohnungsbeihilfe einräumen. 

Bei den Betroffenen handelt es sich um Personen, für die 

der ersatzlose Entfall der Wohnungsbeihilfe eine sozial 

unzumutbare Belastung darstellen würde, weil sie ihren 

Lebensunterhalt ausschließlich oder zumindest überwie­

gend aus den Versorgungsleistungen nach den genannten 

Gesetzen bes�reiten müssen. Der Entzug der Wohnungsbei­

hilfe soll deshalb diesem Personenkreis durch eine Er­

höhung der Versorgungsleistungen um je 30 S monatlich ab­

gegolten werden. 

Die Abgeltung für den Entfall der Wohnungsbeihilfe würde 

für den Bereich der Kriegsopferversorgung, Heeresver­

sorgung und Opferfürsorge einen budgetären Mehraufwand 

von etwa 26 Millionen Schilling bedingen, für dessen Be­

deckung im Bundesvoranschlag 1984 Vorsorge zu treffen 

wäre. Ein zusätzlicher Personalaufwand wird nicht er­

wachsen. 
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Der budgetär Mehraufwand erklärt sich im wesentlichen 

aus folgende Umstand: Im Bereiche der Kriegsopferver­

sorgung, Hee esversorgung und Opferfürsorge erhalten 

rund 70. 000 ersonen Versorgungsleistungen, die den Aus­

gleichszulag n in der Sozialversicherung vergleichbar 

sind. Die üb rwiegende Zahl dieser Versorgungsberechtigten 

steht auch i 

§ 5 Abs. 2 

ordnung werd 

zuges einer 

stungen nach 

Bezug einer Pension. Auf Grund einer im 

s Wohnungsbeihilfengesetzes enthaltenen An­

die Wohnungsbeihilfen im Falle des Be­

ension jedoch nicht zu den Versorgungslei­

KOVG 1957, HVG und OFG erbracht, sondern 

zu den Pensi geleistet. Da in der Sozialversicherung 

der Entfall er Wohnungsbeihilfe lediglich den Beziehern 

von Ausgleic szulagen durch eine Erhöhung der Richtsätze 

um 30 S abge olten werden soll, würden die angeführten 

Versorgungsb rechtigten, die auf Grund ihres Versorgungs­

bezuges kein n Anspruch.auf eine Ausgleichszulage besitzen, 

keine Abgelt ng für die entfallende Wohnungsbeihilfe er­

halten. Durc eine Erhöhung der maßgebenden Versorgungs­

leistungen n ch dem KOVG 1957, HVG und OFG soll deshalb 

auch den nac diesen Gesetzen Versorgungsberechtigten der 

Entfall der ohnungsbeihilfe ausgeglichen werden. Dies 

bedingt den geführten Mehraufwand, dem allerdings ein 

entsprechend r Minderaufwand in der Sozialversicherung 

gegenüberste t. Insgesamt liegt demnach lediglich eine 

des Aufwandes von der Sozialversicherung in 

den Bereich er Versorgung vor, die im übrigen auch der 

gesetzlich v rgesehenen Auf teilung der Aufgaben auf den 

Gebieten der Sozialversicherung und der Versorgung ent­

spricht. 

Die Zuständi keit des Bundes zur Erlassung dieses Bundes­

gesetzes erg bt sich für die Änderung des KOVG 1957 und 

des HVG aus rt. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG ("Fürsorge für Kriegs­

teilnehmer u d deren Hinterbliebene; militärische Ange­

legenheiten" , für die Änderung des OFG aus Art. I des 
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Bundesgesetzes vom 13. 3.1957, BGBI. Nr. 77, und für die 

Änderung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Hilfe­

leistungen an Opfer von Verbrechen aus Art. 17 B-VG. 

BESONDERER TEIL 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird folgendes 

bemerkt: 

Zu Art. I (Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) : 

Gemäß § 3 lit. f des Wohnungsbeihilfengesetzes haben 'Emp­

fänger laufender Geldleistungen aus Oer Kriegsopferver­

sorgung, sofern sie eine Zusatzrente zur Beschädigtenrente 

(§ 12) , eine Zusatzrente zur Witwenrente (§  35 Abs. 3) , 

eine Witwenbeihilf e (§ 36 Abs. 2) , eine erhöhte Waisenrente 

(§ 42 Abs. 3) , eine erhöhte Waisenbeihilfe (§ 43 Abs. 3) 

oder eine Elternrente (§ 45) beziehen, Anspruch auf eine 

Wohnungsbeihilfe. Um den Beschädigten, Waisen und Eltern 

den durch die Entziehung der Wohnungsbeihil'fe bedingten Ein­

kommensentgang abzugelten, sieht der vorliegende Entwurf 

mit Wirkung vom 1. Jänner 1984 zusätzlich zur laufenden 
Anpassung eine Erhöhung der Zusatzrenten für Beschädigte, 
der erhöhten Waisenrenten und Waisenbeihilfen, der 
Elternrenten und der maßgebenden Einkommensgrenzen um 
30 S vor. 

Eine Änderung der Bestimmungen über die Witwenzusatzrenten 
und die Witwenbeihilfen ist nicht erforderlich, weil sich 
die Höhe dieser Leistungen nach dem jeweiligen Betrag des 
Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Witwenpension nach 
dem ASVG bestimmt und die ebenfalls in Aussicht genommene 
Anhebung der Richtsätze in der Sozialversicherung um 30 S 
automatisch zu einer entsprechenden Erhöhung der angeführten 
Versorgungsbezüge führt. 
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Zu Art. 11 ( ' des Heeresversorgun sgesetzes) : 

Gemäß § 3 li . g des Wohn�beihilfengesetzes haben Emp­
fänger einer Beschädigtenrente entsprechend einer Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 v. H., einer Hinterbliebenenrente, einer Witwen- oder Waisenbeihilfe 
nach dem HVG einen Anspruch auf Wohnungsbeihilfe. 

Wie das KOVG 1957 enthält auch das HVG Versorgungslei_ 
stungen, die en Ausgleichszulagen in der Sozialver­
sicherung ver leichbar sind . Diese Versorgungsleistungen sind durch Ve weisungen an die entsprechenden Leistungen des KOVG 1957 gebunden. Die für den Bereich der Kriegs­opferversorgu g vorgesehene Erhöhung der maßgebenden Ver­sorgungsgebüh en um 30 S bewirkt deshalb auch eine Anhebung der angeführt n Leistungen des HVG und sichert damit jenen Versorgungsbe echtigten nach dem HVG einen Ersatz für den Entfall der Whnungsbeihilfe, die ihren Lebensunterhalt aus­schließlich 0 er überwiegend aus der Heeresversorgung be­streiten müss n. Eine eigene Regelung für den Bereich der Heeresversorg ng ist daher nicht erforderlich. Aufzuheben wäre lediglic die Bestimmung des § 59 Abs. 3, die eine 

Verweisung au das Wohnungsbeihilfengesetz enthält. 

Zu Art. 111 ( ' derung des Opferfürsorgegesetzes) : 

Gemäß § 3 lit h des Wohnungsbeihilfengesetzes haben Emp­
fänger laufen er Geldleistungen nach den Bestimmungen des 
§ 11 des Opfe fürsorgegesetzes Anspruch auf eine Wohnungs_ 

den Entfall 
abzugelten, 

laufenden 

30 S vor. 

den Opfern und den Hinterbliebenen den durch 
r Wohnungsbeihilfe bedingten Einkommensentgang ht der vorliegende Entwurf zusätzlich zur 
sung eine Erhöhung der Unterhaltsrenten um 
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Zu Art. IV (Änderung des Bundesgesetzes über die Ge­

währung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen) : 

Zu den Hilfeleistungen an Verbrechensopfer werden keine 

Wohnungsbeihilfen geleistet. Es wäre deshalb lediglich 

die im § 3 Abs. 2 enthaltene Z itierung der Wohnungsbei­

hilfe zu streichen. 
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" Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 12 Abs. 2: 

(2) Die Zusatzrente beträgt 

monatlich 1301 S. Sie ist - ab­

gesehen von den in den Abs. 4 

und 5 enthaltenen Regelungen -

auf Antrag und nur insoweit zu 

zahlen, als das. monatliche Ein­

kommen (§ 13) des Schwerbe­

schädigten ohne Berücksichti­

gung der Grundrente und einer 

allfälligen Schwerstbeschädig­

tenzulage die Höhe der ihm bei 

Erwerbsunfähigkeit zustehenden 

Beschädigtenrente (Grundrente 

und Zusatz rente , jedoch ohne 

Berücksichtigung der Erhöhun­

gen nach Abs. 3 und § 11 

Abs. 2 und 3) nicht erreicht. 

Diese Grenze erhöht sich, 

falls Familienzulagen (§ § 16, 

17 ) gebühren, um" einen Betrag 

von je 200 S. 

§ 12 Abs. 6: 

(6) An die Stelle der im 

Abs. 2 angeführten Beträge tre­

ten mit Wirkung vom 1. Jänner 

1978 und an die Stelle des im 

Abs. 3 angeführten Betrages 

mit Wirkung vom 1. Jänner 1983 

und in der Folge mit Wirkung 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 12 Abs. 2: 

(2) Die Zusatzrente be­

trägt monatlich 1927 S. Sie 

ist - abgesehen von den in den 

Abs. 4 und 5 enthaltenen Rege­

lungen - auf Antrag und nur 

insoweit zu zahlen, als das 

monatliche Einkommen (§ 13) 

des Schwerbeschädigten ohne 

Berücksichtigung der Grundren­

te und einer allfälligen 

Schwerstbeschädigtenzulage die 

Höhe der ihm bei Erwerbsun­

fähigkeit zustehenden Be­

schädigtenrente (Grundrente 

und Zusatzrente, jedoch ohne 

Berücksichtigung der Erhöhun­

gen nach Abs. 3 und § 11 

Abs. 2 und 3) nicht erreicht. 

Diese Grenze erhöht sich, 

falls Familienzulagen (§ § 16, 

17) gebühren, um einen Betrag 

von je 292 S. 

§ 12 Abs. 6: 

(6) An die Stelle der im 

Abs. 2 angeführten Beträge 

treten mit Wirkung vom 1. Jän­

ner 1985 und an die Stelle 

des im Abs. 3 angeführten Be­

trages "mit Wirkung vom 

1. Jänner 1983 und in der Fol-
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. 'vom 1. Jänner eines jeden Jah­
res die uhter Bedac tnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 42 Abs. ' 3 und 

(3) Die wegen Se 
tungsunfähigkeit ge 
Abs. 1 über das vol endete 18. 
Lebensjahr geleiste e Waisenren­
te und die Doppelwaisenrente sind 
insoweit zu erhöhen, als das mo­
natliche Einkommen (§ 13) bei 
einfach verwaisten den Be-
trag von 1892 S und ei Doppel-
waisen den Betrag 2993 S 
nicht erreicht. 

(4) An die Stelle der im 
Abs. 1 angeführten B träge tre­
ten mit Wirkung vom . Jänner 
1981 und an die Stel e der im 
Abs. 3 angeführten B träge mit. 
Wirkung vom 1. Jänne 
der Folge mit Wirkun 

1983 und in 
vom 1. Jän-

ner eines jeden Jahr s die unter 
Bedachtnahme auf § 6 verviel­
fachten Beträge. 

§ 46 Abs. 1 und 2 

(1) Die Elterntei rente beträgt 
monatlich 20, 36 V. H. , vom 1 .  Juli 
1973 an 28 v. H. und ie Eltern-
paarrente 40, 79 

1 973 an 52 v. H. 

vom 1. Juli 

weiligen Be-

- 2 -

ge mit Wirkung Vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Be­
dachtnahme auf § 63 verviel­
fachten Beträge. 

§ 42 Abs. 3 und 4: 

(3) Die wegen Selbsterhal_ 
tungsunfähigkeit gemäß § 41 
Abs. 1 über das vollendete 18. 
Lebensjahr geleistete Waisenren­
te und die Doppelwaisenrente 
sind insoweit zu erhöhen, als 
das monatliche Einkommen (§ 13) 
bei einfach verwaisten Waisen 
den Betrag von 2106 S und bei 
Doppelwaisen den Betrag von 
3314 S nicht erreicht. 

(4) An die Stelle der im 
Abs. 1 angeführten Beträge tre­
ten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1981 und an die Stelle der im 
Abs. 3 angeführten Beträge mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1985 und 
in der Folge mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 46 Abs. 1 und 2: 

(1) Die Elternteilrente be­
trägt monatlich 1064 S und die 
Elternpaarrente monatlich 
1950 S. Diese Beträge sind um 
ein Fünftel zu erhöhen, wenn 
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: 'trages der Grundrente (§ 11 

Abs. 1) eines erwerbsunfähigen 

Schwerbeschädigten. Die sich 

hieraus ergebenden Beträge sind 

um ein Fünftel zu erhöhen, wenn 

die Eltern (§ 44) zwei oder mehr 

Kinder oder das einzige Kind 

- 3 -

� durch eine Dienstbeschädigung 

verloren haben. Eltern nach 

Schwerbeschädigten, die bis zum 

Tod Anspruch auf die Beschädig­

tenrente für Erwerbsunfähige oder 

auf eine Pflegezulage hatten, ist 

der Anspruch auf Erhöhung der 

Elternrente auch dann gewahrt, 

wenn der Tod nicht die Folge einer 

Dienstbeschädigung war. 

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 

ist nur insoweit zu zahlen, als 

das monatliche Einkommen (§ 13) 

der Eltern den Betrag von 2094 S 

bei Elternteilen und von 2498 S 

bei Elternpaaren nicht erreicht. 

Diese Einkommensgrenzen erhöhen 

sich auf 2149 S und 2609 S, wenn 

die Eltern zwei oder mehr Kinder 

oder das einzige Kind durch eine 

Dienstbeschädigung verloren ha­

ben. Der letzte Satz des Abs. 1 

gilt sinngemäß. 

§ 46 Abs. 5: 

(5) An die Stelle der im Abs. 2 

angeführten Beträge treten mit 

Wirkung vom 1. Jänner 1 973 und an 

die Eltern (§ 44) zwei oder mehr 

Kinder oder das einzige Kind 

durch eine Dienstbeschädigung 

verloren haben. Eltern nach 

Schwerbeschädigten, die bis zum 

Tod Anspruch auf die Beschädig­

tenrente für Erwerbsunfähige oder· 
auf eine Pflegezulage hatten , .ist 

der Anspruch auf Erhöhung der 

Elternrente auch dann gewahrt, 

wenn der Tod nicht die Folge ei­

ner Dienstbeschädigung war. 

(2) Die Elternrente nach 

Abs. 1 ist nur insoweit zu zah­

len, als das monatliche Einkom­

men (§ 13 ) der Eltern den Betrag 

von 4861 S bei Elternteilen und 

von 5796 S bei Elternpaaren 

nicht erreicht. Diese Einkom­

mensgrenzen erhöhen sich auf 

4989 S und 6051 S, wenn die El­

tern zwei oder mehr Kinder oder 

das einzige Kind durch eine 

Dienstbeschädigung verloren ha­

ben. Der letzte Satz des Abs. 1 

gilt sinngemäß. 

§ 46 Abs. 5: 

(5) An die Stelle der in den 

Abs. 1 und 2 angeführten Beträge 

treten mit Wirkung vom 1. Jänner 

11/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 41 von 46

www.parlament.gv.at



·� 

" die Stelle der im 

führten Beträge tr ten mit Wir­

kung vom 1. Jänner 1976 und in 

der Folge mit Wirk ng vom 1. Jän­

ner eines jeden Ja res die unter 

Bedachtnahme auf § 63 verviel­

fachten Beträge. 

§ 54a Abs. 3: 

(3) Die 

Abs. 1 und 2 gelte auch hin­

sichtlich der nach 

des Wohnungsbeihilf ngesetzes, 

BGBI. Nr. 229/1951, zuerkannten 

Wohnungsbeihilfen. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die Bestimm 

. Abs. 2 und 3 finde 

den § §  11, 12, 14, 

46 Abs. 2 und 3, 

im Abschnitt VII 

§ 32 angeführten 

Einschränkung Anwe 

in den § §  14, 46 A 

auf die in 

1 6, 20, 42, 

b, 56, 74 und 

r Anlage zu 

mit der 

daß die 

und 46b 

angeführten Beträg der mit Wirk­

samkeit vom 1. Jän er 1973, die 

im § 46 Abs. 3 führten Beträge 

vom 1 .  Jänner 

12 Abs. 2, 16, 

VII der Anlage 

Beträge der 

- 4 -

der mit Wirksamkei 

1976, die in den § 

74 und im Abschnit 

zu § 32 angeführte 

mit Wirksamkeit vo 

die in den § §  11 , 

angeführten Beträg 

1. Jänner 1 978, 

2 Abs. 1 und 56 

der mit Wirk-

1985 und an die Stelle der im 

Abs. 3 angeführten Beträge 

mit Wirkung vom 1. Jänner 

1976 und in der Folge mit Wir­

kung vom 1. Jänner eines jeden 

Jahres die unter Bedachtnahme 

auf § 63 vervielfachten Beträge. 

§ 54a Abs. 3: 

entfällt 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 

2 und 3 finden auf die in den 

§ §  11, 12, 14, 16, 20, 42, 46 

Abs. 1 bis 3, 46b, 56, 74 und im 

Abschnitt VII der Anlage zu § 32 

angeführten Beträge mit der Ein­

schränkung Anwendung, daß die 

in den § §  14 und 46b angeführten 

Beträge der mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner 1973, die im § 46 

Abs. 3 angeführten Beträge der 

mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 

1976, die in den § §  16, 74 und 

im Abschnitt VII der Anlage zu 

§ 32 angeführten Beträge der 

mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 

1978, die in den § §  11, 42 

Abs. 1 und 56 angeführten Be-
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" samkeit vom 1. Jänner 1981 und 

die in den § §  12 Abs. 3, 20 und 

42 Abs. 3 angeführten Beträge der 

mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 

1983 vorzunehmenden Anpassung zu­

grunde zu legen sind. 

§ 63 Abs. 7 zweiter Satz: 

Das gleiche gilt für die nach 

§ 11 Abs. 1, § 11a Abs. 4, § 35 

Abs. 2 und § 46 Abs. 1 errech­

neten und gerundeten Beträge. 

- 5 -

träge der mit Wirksamkeit vom 

1. J änn e r 1981, die i n den . § § 

12 Abs. 3 und 20 angeführten Be­

träge der mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner 1983 und die in den 

§ §  12 Abs. 2, 42 Abs. 3 und 46 

Abs. 1 und 2 angeführten Beträge 

der mit Wirksamkeit vom 1. Jän­

ner 1985 vorzunehmenden Anpas­

sung zugrunde zu legen sind. 

§ 63 Abs. 7 zweiter Satz: 

Das gleiche gilt für die nach 

§ 11 Abs. 1, § 11a Abs. 4 und 

§ 35 Abs. 2 errechneten und ge­

rundeten Beträge. 

Heeresversorgungsgesetz 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 59 Abs. 3: 

(3) Die Vorschriften 

der Abs. 1 und 2 gelten auch hin­

sichtlich der nach § 3 lit. g 

des Bundesgesetzes über Wohnungs­

beihilfen, BGB1. Nr. 229/1951, 

zuerkannten Wohnungsbeihilfen. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 59 Abs. 3: 

entfällt 
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Opferfürsorgegesetz 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 1 1  Abs. 5: 

(5) Die UnterhaI srente ist 

zur Sicherung des L bensunter­

haltes an Inhaber e ner Amtsbe­

scheinigung auf die Dauer und 

in dem Ausmaß zu le sten, als 

deren Einkommen die Höhe der Un­

terhaltsrente nicht erreicht. 

Die Unterhaltsrente beträgt mo­

natlich für 

a) anspruchsbere 
Opfer • • . . • • . .  

b) anspruchsbere 
Hinterblieben 

c) anspruchsbere 
Opfer, die ve 
sind oder in 
meinschaft le 

Haben beide Ehegatt 

htigte 
• • • •  6297 S, 

htigte 
. • . •  5530 S, 

s. 

(Lebensge-

fährten) Anspruch a f Unter­

haltsrente, gebührt Unterhalts­

rente nach lit. c n r einem Ehe­

gatten ten). An die 

Stelle der angeführ en Beträge 

treten mit Wirkung om 1 .  Jänner 

1984 und in der Fol e vorn 1 .  Jän-

ner eines jeden es die unter 

Bedachtnahme auf di Bestimmung 

des § 1 1 a  vervielf chten Beträge. 

§ l1 a Abs. 2: 

( 2) Die Anpassu g ist in der 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 1 1  Abs. 5: 

(5) Die Unterhaltsrente ist 

zur Sicherung des Lebensunter­

haltes an Inhaber einer Amtsbe­

scheinigung auf die Dauer und 

in dem Ausmaß zu leisten, als 

deren Einkommen die Höhe der Un­

terhaltsrente nicht erreicht. 

Die Unterhaltsrente beträgt mo­

natlich für 

a) anspruchsberechtigte 
Opfer . . . • . . . . . . . . .  6579 S, 

b) anspruchsberechtigte 
Hinterbliebene . . • .  5781 S, 

c) anspruchsberechtigte 
Opfer, die verheiratet 
sind oder in Lebensge­
meinschaft leben . .  8283 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensge­

fährten) Anspruch auf Unterhalts­

rente, gebührt Unterhaltsrente 

nach lit. c nur einem Ehegatten 

(Lebensgefährten). An die Stelle 

der angeführten Beträge treten 

mit Wirkung vom 1.  Jänner 1985 

und in der Folge mit Wirkung vom 

1 .  Jänner eines jeden Jahres die 

unter Bedachtnahme �uf die B�­

stimmungen des § 1 1a vervielfach­

ten Beträge. 

§ 1 1 a Abs. 2: 

(2) Die Anpassung ist in der 
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Weise vorzunehmen, daß der im 

§ 6 Z 5 angeführte Betrag mit 

Wirkung vom 1. Jänner 1982, die 

im § 11 Abs. 2 und 5 angeführ­

ten Beträge mit Wirkung vom 

1. Jänner 1984 und die im § 12a 
• 

Abs. 1 angeführten Beträge mit 

Wirkung vom 1. Jänner 1978 mit 

dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

(Abs. 1) zu vervielfachen und 

sodann auf volle Schillingbeträ­

ge zu runden sind. Mit Wirkung 

vom 1. Jänner der folgenden 

Jahre ist der Vervielfachung der 

für das jeweils vorangegangene 

Jahr ermittelte Betrag zugrunde 

zu legen. 

-Weise vorzunehmen, daß der im 

§ 6 Z 5 angeführte Betrag mit 

Wirkung vom 1. Jänner 1982, 

der im § 11 Abs. 2 angeführte 

Betrag mit Wirkung vom 1. Jän­

ner 1984, die im § 11 Abs. 5 

angeführten Beträge mit Wirkung 

vom 1. Jänner 1985 und die im 

§ 12a Abs. 1 angeführten Be­

träge mit Wirkung vom 1. Jän­

ner 1978 mit dem jeweiligen An­

passungsfaktor (Abs. 1) zu ver­

vielfachen und sodann auf vol­

le Schillingbeträge zu runden 

sind. Mit Wirkung vom 1. Jän­

ner der folgenden Jahre ist 

der Vervielfachung der für das 

jeweils vorangegangene Jahr er­

mittelte Betrag zugrunde zu 

legen. 

Bundesgesetz über die Gewährung von 

Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 3 Abs. 2 zweiter Satz: 

Außer Betracht bleiben bei der 

Feststellung des Einkommens 

Wohnungsbeihilfen nach dem Bun-

Vorgeschlagene Fassung 

§ 3 Abs. 2 zweiter Satz: 

Auß er Betracht bleiben bei der 

Feststellung des Einkommens 

Familienbeihilfen nach dem 
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.desgesetz vom 21. S ptember 
i951, BGBl. Nr. 229, Familien­
beihilfen nach dem 

lastenausgleichsges 

BGBl. Nr. 376, Leis ungen der 
Sozialhilfe und der freien Wohl-
fahrtspflege sowie 

die wegen des beson 

lichen Zustandes ge 

inkünfte, 

körper­

werden 
( Hilflosenzuschuß, Pflegezula­
ge, Blindenzulage und gleich­
artige Leistungen ) . 

- 8 -

Familienlastenausgleichsgesetz 
1967, BGBl. Nr. 376, Leistungen 
der Sozialhilfe und der freien 
Wohlfahrtspflege sowie Ein­
künfte, die wegen des besonde­
ren körperlichen Zustandes 
gewährt werden ( Hilflosenzu­
schuß, Pflegezulage, Blinden­
zulage und gleichartige Lei­
stungen ) . 

11/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)46 von 46

www.parlament.gv.at




